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§ 11 StEG 2005 Auswirkungen einer
Wiederaufnahme

 StEG 2005 - Strafrechtliches Entschädigungsgesetz 2005

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

1. (1)Wird ein Strafverfahren zum Nachteil der geschädigten Person wiederaufgenommen, so ist die Erklärung nach

§ 9 Abs. 1 oder die Zahlung einer anerkannten Entschädigung bis zur rechtskräftigen Beendigung des

wiederaufgenommenen Strafverfahrens aufzuschieben. Die Finanzprokuratur hat hievon die geschädigte Person

zu verständigen. Vor Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung im wiederaufgenommenen Strafverfahren kann

der Entschädigungsanspruch nicht mit Klage geltend gemacht werden. Ein bereits anhängiger Rechtsstreit ist vom

Gericht zu unterbrechen.

2. (2)Nach Rechtskraft der Entscheidung im wiederaufgenommenen Strafverfahren sind die nach Abs. 1

aufgeschobenen Rechtshandlungen nachzuholen, das unterbrochene Gerichtsverfahren fortzusetzen oder

bereits geleistete Entschädigungen zurückzufordern, sofern die geschädigte Person diese Beträge nicht

gutgläubig verbraucht hat.

3. (3)Das Gericht, das über den Antrag auf Wiederaufnahme zu entscheiden hat, hat unverzüglich die

Finanzprokuratur vom Einlangen dieses Antrags zu verständigen.
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